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VERORDNUNG (EU) Nr. 833/2014 DES RATES 

vom 31. Juli 2014 

über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, 
die die Lage in der Ukraine destabilisieren 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss 2014/512/GASP des Rates über restriktive 
Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der 
Ukraine destabilisieren ( 1 ), 

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Au
ßen- und Sicherheitspolitik und der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 ( 2 ) des Rates werden 
bestimmte im Beschluss 2014/145/GASP ( 3 ) vorgesehene Maß
nahmen umgesetzt. Zu diesen Maßnahmen zählen das Einfrieren 
der Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen bestimmter natürli
cher und juristischer Personen, Organisationen und Einrichtungen 
sowie Beschränkungen bei bestimmten Investitionen als Reaktion 
auf die unrechtmäßige Annexion der Krim und Sewastopols. 

(2) Am 22. Juli 2014 gelangte der Rat zu dem Schluss, dass er bereit 
wäre, unverzüglich ein Bündel weiterer bedeutender restriktiver 
Maßnahmen einzuführen, sollte Russland den Forderungen ge
mäß den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 
27. Juni 2014 sowie den Schlussfolgerungen des Rates vom 
22. Juli nicht nachkommen. Daher wird es als angemessen er
achtet, weitere restriktive Maßnahmen zu ergreifen, um die Kos
ten für die Handlungen Russlands zu erhöhen, die die territoriale 
Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine un
tergraben, und um eine friedliche Beilegung der Krise zu unter
stützen. Diese Maßnahmen werden fortlaufend überprüft und 
können im Lichte der Entwicklungen vor Ort ausgesetzt oder 
widerrufen oder durch andere restriktive Maßnahmen ergänzt 
werden. 

(3) Es ist angezeigt, die Ausfuhren bestimmter Güter und Technolo
gien mit doppeltem Verwendungszweck gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 428/2009 des Rates ( 4 ) und die Erbringung damit ver
bundener Dienstleistungen sowie bestimmte Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Lieferung von Rüstungsgütern und mi
litärischer Ausrüstung zu beschränken, wenn die Mitgliedstaaten 
ein Embargo für solche Güter anwenden. Dieses Verbot 

▼B 
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( 1 ) Siehe Seite 13 dieses Amtsblatts. 
( 2 ) ABl. L 78 vom 17.3.2014, S. 6. 
( 3 ) Beschluss 2014/145/GASP des Rates vom 17. März 2014 über restriktive 

Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, 
Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen 
(ABl. L 78 vom 17.3.2014, S. 16). 

( 4 ) Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates vom 5. Mai 2009 über eine Ge
meinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der 
Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungs
zweck (ABl. L 134 vom 29.5.2009, S. 1).



 

sollte nicht die Ausfuhr von Gütern und Technologien mit dop
peltem Verwendungszweck berühren, einschließlich für die Luft
fahrt und für die Weltraumindustrie, für nichtmilitärische Zwecke 
oder für nichtmilitärische Endnutzer. 

(4) Ferner ist es angezeigt, Beschränkungen für den Verkauf, die 
Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr — sowohl unmittel
bar als auch mittelbar — bestimmter Technologien für die Öl
industrie in Russland anzuwenden, und zwar in Form des Erfor
dernisses einer vorherigen Genehmigung. 

▼C1 
(5) Es ist zudem angezeigt, für bestimmte Finanzinstitute, mit Aus

nahme von durch zwischenstaatliche Übereinkünfte mit Russland 
als einem der Anteilseigner errichteten, in Russland angesiedelten 
Instituten mit internationalem Status, den Zugang zu den Kapi
talmärkten zu beschränken. Andere als die in Artikel 5 genannten 
Finanzdienstleistungen, wie etwa das Einlagengeschäft, Zahlungs
dienste und Darlehen an oder von unter diese Verordnung fallen
den Instituten, fallen nicht unter diese Beschränkungen. 

▼B 
(6) Diese Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags, 

und daher sind für ihre Umsetzung, insbesondere zur Gewähr
leistung ihrer einheitlichen Anwendung in allen Mitgliedstaaten, 
Rechtsvorschriften auf Ebene der Union erforderlich. 

(7) Damit die Wirksamkeit der in dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen gewährleistet ist, sollte diese Verordnung sofort in 
Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmun
gen: 

a) „Güter und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck“: die in 
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 aufgeführten Güter 
und Technologien; 

b) „zuständige Behörden“: die auf den in Anhang I aufgeführten Web
sites angegebenen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten; 

c) „technische Hilfe“: jede technische Unterstützung im Zusammenhang 
mit Reparaturen, Entwicklung, Herstellung, Montage, Erprobung, 
Wartung oder jeder anderen technischen Dienstleistung; technische 
Hilfe kann auch in Form von Anleitung, Beratung, Ausbildung, 
Weitergabe von praktischen Kenntnissen oder Fertigkeiten oder in 
Form von Beratungsdiensten erfolgen, einschließlich Hilfe in ver
baler Form; 

d) „Vermittlungsdienste“: 

i) die Aushandlung oder Veranlassung von Geschäften zum Kauf, 
zum Verkauf oder zur Lieferung von Gütern und Technologien 
oder von Finanzdienstleistungen oder technischen Dienstleistun
gen, auch von einem Drittland aus in ein anderes Drittland, oder 

▼B 
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ii) der Verkauf oder Kauf von Gütern und Technologien oder von 
Finanzdienstleistungen oder technischen Dienstleistungen, auch 
dann wenn sie sich in Drittländern befinden, zwecks Verbringung 
in ein anderes Drittland; 

▼M1 
e) „Wertpapierdienstleistungen“ bezeichnen folgende Dienstleistungen 

und Tätigkeiten: 

i) Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen im Zusam
menhang mit einem oder mehreren Finanzinstrumenten; 

ii) Auftragsausführung für Kunden; 

iii) Handel für eigene Rechnung; 

iv) Portfolioverwaltung; 

v) Anlageverwaltung; 

vi) Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten und/oder 
Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester Übernahmever
pflichtung; 

vii) Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmever
pflichtung; 

viii) alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Zulassung 
zum Handel auf einem geregelten Markt oder zum Handel 
über ein multilaterales Handelssystem; 

f) „übertragbare Wertpapiere“ bezeichnet die folgenden Gattungen von 
Wertpapieren, die auf dem Kapitalmarkt gehandelt werden können, 
mit Ausnahme von Zahlungsinstrumenten: 

i) Aktien und andere Anteile an Gesellschaften, Personengesell
schaften oder anderen Rechtspersönlichkeiten gleichzustellende 
Wertpapiere sowie Aktienzertifikate; 

ii) Schuldverschreibungen oder andere verbriefte Schuldtitel, ein
schließlich Zertifikaten (Hinterlegungsscheinen) für solche Wert
papiere; 

iii) alle sonstigen Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf solcher 
übertragbarer Wertpapiere berechtigen; 

▼B 
g) „Geldmarktinstrumente“: die üblicherweise auf dem Geldmarkt ge

handelten Gattungen von Instrumenten, wie Schatzanweisungen, Ein
lagenzertifikate und Commercial Papers, mit Ausnahme von Zah
lungsinstrumenten; 

h) „Kreditinstitut“: ein Unternehmen, dessen Tätigkeit darin besteht, 
Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder von Kunden entgegen
zunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu gewähren; 

▼B 
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i) „Gebiet der Union“: die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, in denen 
der Vertrag Anwendung findet, nach Maßgabe der im Vertrag fest
gelegten Bedingungen, einschließlich ihres Luftraums. 

Artikel 2 

(1) Es ist verboten, Güter und Technologien mit doppeltem Verwen
dungszweck mit oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder 
mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland zu ver
kaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen, wenn diese Güter 
ganz oder teilweise für militärische Zwecke oder für einen militärischen 
Endnutzer bestimmt sind oder bestimmt sein könnten. 

Handelt es sich bei dem Endnutzer um die russischen Streitkräfte, so 
gelten alle von diesen beschafften Güter und Technologien mit doppel
tem Verwendungszweck als für militärische Zwecke bestimmt. 

(2) Bei der Entscheidung über Anträge auf Genehmigungen gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates erteilen die zuständigen 
Behörden keine Genehmigung für Ausfuhren an natürliche oder juristi
sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur 
Verwendung in Russland, wenn sie hinreichende Gründe zu der An
nahme haben, dass der Endnutzer Angehöriger der Streitkräfte sein 
könnte oder dass die Güter eine militärische Endverwendung haben 
könnten. 

▼M2 
Die zuständigen Behörden können jedoch eine Genehmigung erteilen, 
wenn durch die Ausfuhr eine Verpflichtung aus einem Vertrag, der vor 
dem 1. August 2014 geschlossen wurde, oder von akzessorischen Ver
trägen, die für die Erfüllung eines solchen Vertrags erforderlich sind, 
erfüllt wird. 

▼B 
Die Ausführer übermitteln den zuständigen Behörden alle erforderlichen 
Angaben zu ihrem Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung. 

▼M1 

Artikel 2a 

(1) Es ist verboten, die in Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 428/2009 aufgeführten Güter und Technologien mit doppeltem Ver
wendungszweck mit oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder 
mittelbar an die in Anhang IV dieser Verordnung genannten natürlichen 
oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russ
land zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen. 

(2) Es ist verboten, 

a) für in Anhang IV genannte Personen, Organisationen oder Einrich
tungen in Russland unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Ver
mittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang mit Gütern 
und Technologien nach Absatz 1 oder mit der Bereitstellung, Her
stellung, Wartung und Verwendung dieser Güter oder Technologien 
bereitzustellen; 

▼B 
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b) für in Anhang IV genannte Personen, Organisationen oder Einrich
tungen in Russland unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Fi
nanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach 
Absatz 1 bereitzustellen, insbesondere in Form von Zuschüssen, 
Darlehen und Ausfuhrkreditversicherungen für den Verkauf, die Lie
ferung, die Verbringung oder die Ausfuhr dieser Güter und Tech
nologien oder für die Erbringung damit zusammenhängender tech
nischer Hilfe, Vermittlungsdienste oder anderer Dienste. 

▼M2 
(3) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten unbeschadet der 
Erfüllung von Verträgen, die vor dem 12. September 2014 geschlossen 
wurden, oder von akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung sol
cher Verträge erforderlich sind, und der Bereitstellung der für die War
tung und Sicherheit vorhandener Kapazitäten innerhalb der EU erfor
derlichen Hilfe. 

▼M1 
(4) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für den 
Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von Gütern 
und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, die für die Luft- 
und Raumfahrt bestimmt sind, oder die damit verbundene Erbringung 
technischer und finanzieller Unterstützung, für nichtmilitärische Zwecke 
oder für nichtmilitärische Endnutzer, sowie für die Wahrung und die 
Sicherheit vorhandener ziviler nuklearer Kapazitäten innerhalb der EU 
für nichtmilitärische Zwecke und für nichtmilitärische Endnutzer. 

▼B 

Artikel 3 

▼M2 
(1) Güter gemäß Anhang II mit oder ohne Ursprung in der Union 
dürfen nur mit vorheriger Genehmigung unmittelbar oder mittelbar an 
natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
in Russland, einschließlich seiner ausschließlichen Wirtschaftszone und 
seines Festlandsockels, oder — wenn diese Güter für eine Nutzung in 
Russland, einschließlich seiner ausschließlichen Wirtschaftszone und 
seines Festlandsockels, bestimmt sind — in einem anderen Staat ver
kauft, geliefert, verbracht oder ausgeführt werden. 

(2) Für alle nach diesem Artikel genehmigungspflichtigen Verkäufe, 
Lieferungen, Verbringungen oder Ausfuhren wird die Genehmigung von 
den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Ausführer 
niedergelassen ist, und nach den Vorgaben des Artikels 11 der Verord
nung (EG) Nr. 428/2009 erteilt. Die Genehmigung ist in der gesamten 
Union gültig. 

(3) Anhang II umfasst bestimmte für die folgenden Kategorien von 
Explorations- und Förderprojekten in Russland, einschließlich seiner 
ausschließlichen Wirtschaftszone und seines Festlandsockels, geeignete 
Güter: 

a) Erdölexploration und -förderung unter Wasser in Tiefen von mehr 
als 150 Metern; 

b) Erdölexploration und -förderung im Offshore-Gebiet nördlich des 
Polarkreises; oder 

▼M1 
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c) Projekte, die das Potential haben, Erdöl aus Ressourcen in Ton- und 
Schiefergesteinformationen durch Hydrofracking zu gewinnen; das 
gilt nicht für Exploration und Förderung durch Ton- und Schiefer
gesteinformationen hindurch, um andere als Ton-und Schiefer
gesteinlagerstätten aufzufinden, oder Erdöl aus anderen als Ton- 
oder Schiefergesteinlagerstätten zu gewinnen. 

(4) Die Ausführer übermitteln den zuständigen Behörden alle erfor
derlichen Angaben zu ihrem Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrgeneh
migung. 

(5) Die zuständigen Behörden erteilen keine Genehmigung für den 
Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von in An
hang II aufgeführten Gütern, wenn sie hinreichende Gründe zu der 
Annahme haben, dass die verkauften, gelieferten, verbrachten oder aus
geführten Güter für eine der in Absatz 3 genannten Kategorien von 
Explorations- und Förderprojekten bestimmt sind. 

Die zuständigen Behörden können jedoch eine Genehmigung erteilen, 
wenn durch den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Aus
fuhr eine Verpflichtung aus einem Vertrag, der vor dem 1. August 2014 
geschlossen wurde, oder von akzessorischen Verträgen, die für die Er
füllung eines solchen Vertrags erforderlich sind, erfüllt wird. 

Die zuständigen Behörden können außerdem eine Genehmigung ertei
len, wenn der Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr 
der Güter zur dringenden Abwendung oder Eindämmung eines Ereig
nisses erforderlich ist, das voraussichtlich schwerwiegende und wesent
liche Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Menschen 
oder die Umwelt haben wird. In hinreichend begründeten dringenden 
Fällen kann der Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Aus
fuhr ohne vorherige Genehmigung erfolgen, sofern der Ausführer die 
zuständige Behörde innerhalb von fünf Arbeitstagen nach dem Verkauf, 
der Lieferung, der Verbringung oder der Ausfuhr davon unterrichtet und 
die einschlägigen Gründe für den Verkauf, die Lieferung, die Verbrin
gung oder die Ausfuhr ohne vorherige Genehmigung ausführlich dar
legt. 

▼B 
(6) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 5 können die zuständi
gen Behörden eine von ihnen erteilte Ausfuhrgenehmigung für ungültig 
erklären, aussetzen, ändern oder widerrufen. 

(7) Wenn eine zuständige Behörde nach Absatz 5 oder 6 eine Ge
nehmigung ablehnt, für ungültig erklärt, aussetzt, erheblich einschränkt 
oder widerruft, meldet der betreffende Mitgliedstaat dies den anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission, macht ihnen die einschlägigen 
Informationen zugänglich und beachtet dabei die die Vertraulichkeit 
dieser Informationen betreffenden Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 515/97 des Rates ( 1 ). 

▼M2 
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( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. März 1997 über die gegen
seitige Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und die 
Zusammenarbeit dieser Behörden mit der Kommission im Hinblick auf die 
ordnungsgemäße Anwendung der Zoll- und der Agrarregelung (ABl. L 82 
vom 22.3.1997, S. 1).



 

(8) Bevor ein Mitgliedstaat eine Genehmigung nach Absatz 5 für 
eine Transaktion erteilt, die im Wesentlichen die gleiche ist wie eine 
Transaktion, die einer noch gültigen Ablehnung unterliegt, die von ei
nem anderen Mitgliedstaat oder von anderen Mitgliedstaaten nach den 
Absätzen 6 und 7 erteilt wurde, konsultiert er zunächst den Mitgliedstaat 
oder die Mitgliedstaaten, die die Ablehnung erteilt haben. Beschließt der 
betreffende Mitgliedstaat nach diesen Konsultationen, die Genehmigung 
zu erteilen, so unterrichtet er die anderen Mitgliedstaaten und die Kom
mission hiervon und übermittelt ihnen alle zur Erläuterung seines Be
schlusses sachdienlichen Informationen. 

▼M1 

Artikel 3a 

▼M2 
(1) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar für die folgenden Ka
tegorien von Explorations- und Förderprojekten in Russland, einschließ
lich seiner ausschließlichen Wirtschaftszone und seines Festlandsockels, 
erforderlichen zugehörigen Dienstleistungen zu erbringen: 

a) Erdölexploration und –förderung unter Wasser in Tiefen von mehr 
als 150 Metern; 

b) Erdölexploration und –förderung im Offshore-Gebiet nördlich des 
Polarkreises; oder 

c) Projekte, die das Potential haben, Erdöl aus Ressourcen in Ton- und 
Schiefergesteinformationen durch Hydrofracking zu gewinnen; das 
gilt nicht für Exploration und Förderung durch Ton- und Schiefer
gesteinformationen hindurch, um andere als Ton-und Schiefer
gesteinlagerstätten aufzufinden, oder Erdöl aus anderen als Ton- 
oder Schiefergesteinlagerstätten zu gewinnen. 

Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnet der Ausdruck,zugehörige 
Dienstleistungen': 

i) Bohrungen, 

ii) Bohrlochprüfungen, 

iii) Bohrlochmessungen und Komplettierungsdienste, 

iv) Lieferung spezialisierter schwimmender Plattformen. 

(2) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten unbeschadet der Erfüllung 
von Verpflichtungen aus einem Vertrag oder einer Rahmenverein
barung, der bzw. die vor dem 12. September 2014 geschlossen wurde, 
oder von akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung eines solchen 
Vertrags erforderlich sind. 

(3) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht, wenn die betreffenden 
Dienstleistungen zur dringenden Abwendung oder Eindämmung eines 
Ereignisses erforderlich sind, das voraussichtlich schwerwiegende und 
wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Men
schen oder die Umwelt haben wird. 

▼B 
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Der Dienstleister unterrichtet die zuständige Behörde innerhalb von fünf 
Arbeitstagen von jedweder Tätigkeit nach diesem Absatz und legt die 
einschlägigen Gründe für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung 
oder die Ausfuhr ausführlich dar. 

▼B 

Artikel 4 

(1) Es ist verboten, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich
tungen in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar 
oder mittelbar technische Hilfe im Zusammenhang mit den in der 
Gemeinsamen Militärgüterliste ( 1 ) aufgeführten Gütern und Tech
nologien oder im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Herstellung, 
Wartung und Verwendung der in dieser Liste aufgeführten Güter zu 
erbringen; 

▼M1 
b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich

tungen in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar 
oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit 
den in der Gemeinsamen Militärgüterliste aufgeführten Gütern und 
Technologien für deren Verkauf, Lieferung, Verbringung oder Aus
fuhr oder für die Leistung von damit verbundener technischer Hilfe 
bereitzustellen, insbesondere in Form von Zuschüssen, Darlehen und 
Ausfuhrkreditversicherungen oder -garantien sowie von Versicherun
gen und Rückversicherungen; 

▼B 
c) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich

tungen in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar 
oder mittelbar technische Hilfe oder Vermittlungsdienste im Zusam
menhang mit Gütern und Technologien mit doppeltem Verwen
dungszweck oder im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Herstel
lung, Wartung und Verwendung dieser Güter oder Technologien 
bereitzustellen, wenn die Güter und Technologien ganz oder teil
weise für eine militärische Verwendung oder für einen militärischen 
Endnutzer bestimmt sind oder bestimmt sein könnten; 

d) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich
tungen in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar 
oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit 
den Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck für 
deren Verkauf, Lieferung, Verbringung e oder Ausfuhr oder für die 
Leistung von damit verbundener technischer Hilfe bereitzustellen, 
insbesondere in Form von Zuschüssen, Darlehen und Ausfuhrkredit
versicherungen, wenn diese Güter oder Technologien ganz oder teil
weise für eine militärische Verwendung oder für einen militärischen 
Endnutzer bestimmt sind oder bestimmt sein könnten. 

▼M2 
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(2) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten unbeschadet der Erfüllung 
von Verträgen, die vor dem 1. August 2014 geschlossen wurden, oder 
von akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung solcher Verträge 
erforderlich sind, sowie der Bereitstellung von Hilfe, die für die War
tung und Sicherung vorhandener Kapazitäten innerhalb der EU erfor
derlich ist. 

(3) Einer Genehmigung durch die betreffende zuständige Behörde 
bedarf bzw. bedürfen 

a) unmittelbare oder mittelbare technische Hilfe oder Vermittlungs
dienste im Zusammenhang mit den in Anhang II aufgeführten Gü
tern sowie mit deren Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Ver
wendung für natürliche oder juristische Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen in Russland, einschließlich seiner ausschließ
lichen Wirtschaftszone und seines Festlandsockels, oder, wenn eine 
solche Hilfe Güter zur Verwendung in Russland, einschließlich sei
ner ausschließlichen Wirtschaftszone und seines Festlandsockels, be
trifft, für Personen, Organisationen oder Einrichtungen in jedem an
deren Staat; 

b) die unmittelbare oder mittelbare Bereitstellung von Finanzmitteln 
oder Finanzhilfe, insbesondere in Form von Zuschüssen, Darlehen 
und Ausfuhrkreditversicherungen, im Zusammenhang mit den in An
hang II aufgeführten Gütern für deren Verkauf, Lieferung, Verbrin
gung oder Ausfuhr oder für die Leistung von damit verbundener 
technischer Hilfe für natürliche oder juristische Personen, Organisa
tionen oder Einrichtungen in Russland, einschließlich seiner aus
schließlichen Wirtschaftszone und seines Festlandsockels, oder, 
wenn eine solche Hilfe Güter zur Verwendung in Russland, ein
schließlich seiner ausschließlichen Wirtschaftszone und seines Fest
landsockels, betrifft, für Personen, Organisationen oder Einrichtun
gen in jedem anderen Staat. 

In hinreichend begründeten dringenden Fällen gemäß Artikel 3 Absatz 5 
kann die Erbringung der im vorliegenden Absatz genannten Dienstleis
tungen ohne vorherige Genehmigung erfolgen, sofern der Erbringer die 
zuständige Behörde innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Erbringung 
der Dienstleistung davon unterrichtet. 

▼C1 
(4) Werden Genehmigungen gemäß Absatz 3 dieses Artikels be
antragt, so gilt Artikel 3, insbesondere dessen Absätze 2 und 5, ent
sprechend. 

▼M1 

Artikel 5 

(1) Es ist verboten, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstru
mente mit einer Laufzeit von mehr als 90 Tagen, die nach dem 1. Au
gust 2014 und bis zum 12. September 2014 begeben wurden, oder mit 
einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen, die nach dem 12. September 
2014 begeben wurden, unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, zu ver
kaufen, Wertpapierdienstleistungen oder Hilfsdienste bei der Begebung 
zu erbringen oder anderweitig damit zu handeln, wenn sie von einer der 
nachstehend aufgeführten Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
begeben wurden: 

▼M2 
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a) einem größeren Kreditinstitut oder einem anderen größeren Institut, 
das ausdrücklich damit beauftragt ist, die Wettbewerbsfähigkeit der 
russischen Wirtschaft und ihre Diversifizierung zu fördern und In
vestitionsanreize zu schaffen und das in Russland niedergelassen ist 
und sich zum 1. August 2014 zu über 50 % in öffentlicher Inhaber
schaft oder unter öffentlicher Kontrolle befindet, wie in Anhang III 
aufgeführt, oder 

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die außer
halb der Union niedergelassen ist und deren Anteile zu über 50 % 
unmittelbar oder mittelbar von einer der in Anhang III aufgeführten 
Organisationen gehalten werden, oder 

c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Na
men oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe b genannten 
oder in Anhang III aufgeführten Organisationen handelt. 

(2) Es ist verboten, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstru
mente mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen, die nach dem 12. Sep
tember 2014 begeben wurden, unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, zu 
verkaufen, Wertpapierdienstleitungen oder Hilfsdienste bei der Be
gebung zu erbringen oder anderweitig damit zu handeln, wenn sie 
von einer der nachstehend aufgeführten Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen begeben wurden: 

a) einer in Russland niedergelassenen juristischen Person, Organisation 
oder Einrichtung wie in Anhang V aufgeführt, die vorwiegend und 
in größerem Umfang in der Entwicklung, der Produktion, dem Ver
kauf oder der Ausfuhr von militärischer Ausrüstung oder militäri
schen Diensten tätig ist; hiervon ausgenommen sind juristische Per
sonen, Organisationen oder Einrichtungen, die in den Bereichen 
Raumfahrt oder Kernenergie tätig sind; 

b) einer in Russland niedergelassenen in Anhang VI aufgeführten ju
ristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die sich unter öf
fentlicher Kontrolle oder zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft 
befindet, über geschätzte Gesamtvermögenswerte von über 1 Billion 
russische Rubel verfügt und deren geschätzte Einnahmen zu mindes
tens 50 % aus dem Verkauf oder der Beförderung von Rohöl oder 
Erdölerzeugnissen stammen; 

c) einer außerhalb der Union niedergelassenen juristischen Person, Or
ganisation oder Einrichtung, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar 
oder mittelbar von einer der unter den Buchstaben a oder b auf
geführten Organisationen gehalten werden, oder 

d) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Na
men oder auf Anweisung einer der unter den Buchstaben a, b oder c 
aufgeführten Organisationen handelt. 

▼M2 
(3) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Vereinbarungen zu 
treffen oder an Vereinbarungen beteiligt zu sein, die die Neuvergabe 
von Darlehen oder Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen 
an die in den Absätzen 1 und 2 genannten juristischen Personen, Or
ganisationen oder Einrichtungen nach dem 12. September 2014 vor
sehen. 

▼M1 
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Das Verbot gilt nicht für 

a) Darlehen oder Kredite, die spezifisch und nachweislich zur Finan
zierung nicht verbotener Einfuhren und Ausfuhren von Gütern und 
nichtfinanziellen Dienstleistungen zwischen der Union und einem 
Drittstaat bestimmt sind, einschließlich der Finanzierung von Aus
gaben für Güter und Dienstleistungen aus einem anderen Drittstaat, 
die zur Erfüllung der Ausfuhr- oder Einfuhrverträge erforderlich 
sind, oder 

b) Darlehen, die nachweislich ein spezifisches Ziel der Bereitstellung 
finanzieller Soforthilfe verfolgen, um Solvabilitäts- und Liquiditäts
anforderungen für in der Union niedergelassene juristische Personen, 
deren Eigentumsrechte zu mehr als 50 % bei einer in Anhang III 
genannten Organisation liegen, zu erfüllen. 

(4) Das Verbot gemäß Absatz 3 gilt nicht für die Inanspruchnahme 
oder Auszahlung von Beträgen im Rahmen eines vor dem 12. September 
2014 geschlossenen Vertrags, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

a) Alle Bedingungen für diese Inanspruchnahme oder Auszahlung 

i) vor dem 12. September 2014 vereinbart wurden und 

ii) zu oder nach diesem Zeitpunkt nicht geändert wurden, und 

b) vor dem 12. September 2014 ein vertragliches Fälligkeitsdatum für 
die vollständige Rückerstattung aller zur Verfügung gestellten Gelder 
sowie für die Aufhebung aller Zusagen, Rechte und Verpflichtungen 
nach dem Vertrag festgesetzt wurde. 

Die Bedingungen für Inanspruchnahmen oder Auszahlungen nach Buch
stabe a umfassen Bestimmungen über die Kreditlaufzeit für jede In
anspruchnahme oder Auszahlung, den angewandten Zinssatz oder die 
Berechnungsmethode für den Zinssatz und den Höchstbetrag. 

▼B 

Artikel 6 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission informieren einander 
über die nach dieser Verordnung getroffenen Maßnahmen und übermit
teln einander ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnung vorlie
gende sonstige sachdienliche Informationen, insbesondere über 

a) gemäß Artikel 3 erteilte Genehmigungen; 

b) Verstöße, Vollzugsprobleme und Urteile nationaler Gerichte. 

▼M2 
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(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln einander und der Kommission 
unverzüglich ihnen vorliegende sonstige sachdienliche Informationen, 
die die wirksame Anwendung dieser Verordnung berühren könnten. 

Artikel 7 

Die Kommission wird ermächtigt, Anhang I auf der Grundlage der von 
den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen zu ändern. 

Artikel 8 

(1) Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen diese Verordnung 
Sanktionen fest und treffen die zur Sicherstellung ihrer Anwendung 
erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirk
sam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Bestimmungen 
nach Absatz 1 unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung mit 
und melden ihr alle Änderungen dieser Bestimmungen. 

Artikel 9 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die in dieser Verordnung genann
ten zuständigen Behörden und geben sie auf den Websites in Anhang I 
an. Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission jede Änderung der 
Adressen ihrer Websites in Anhang I. 

(2) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission ihre zuständigen 
Behörden, einschließlich der Kontaktdaten dieser Behörden, unverzüg
lich nach Inkrafttreten dieser Verordnung und notifizieren ihr jede spä
tere Änderung. 

(3) Enthält diese Verordnung eine Notifizierungs-, Informations- oder 
sonstige Mitteilungspflicht gegenüber der Kommission, so werden dazu 
die Adresse und die anderen Kontaktdaten verwendet, die in Anhang I 
angegeben sind. 

Artikel 10 

Natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
können für ihre Handlungen nicht haftbar gemacht werden, wenn sie 
nicht wussten und keinen vernünftigen Grund zu der Annahme hatten, 
dass sie mit ihrem Handeln gegen die Maßnahmen nach dieser Ver
ordnung verstoßen. 

▼B 
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Artikel 11 

(1) Ansprüche im Zusammenhang mit Verträgen oder Geschäften, 
deren Erfüllung bzw. Durchführung von den mit dieser Verordnung 
verhängten Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise 
berührt wird, einschließlich Schadensersatzansprüchen und ähnlichen 
Ansprüchen, wie etwa Entschädigungsansprüche oder Garantieansprü
che, vor allem Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung einer Schuld
verschreibung, einer Garantie oder eines Schadensersatzanspruchs, ins
besondere einer finanziellen Garantie oder eines finanziellen Schadens
ersatzanspruchs in jeglicher Form, werden nicht erfüllt, sofern sie von 
einer der folgenden natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtun
gen oder Organisationen geltend gemacht werden: 

▼M1 
a) Organisationen nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben b und c und 

Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben c und d oder nach den Anhängen III, 
IV, V und VI, 

▼B 
b) jedweder sonstigen russischen Person, Organisation oder Einrich

tung, 

c) sonstigen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die über 
eine der unter den Buchstaben a und b dieses Absatzes genannten 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder in deren Namen 
handeln. 

(2) In Verfahren zur Durchsetzung eines Anspruchs trägt die Person, 
die den Anspruch geltend macht, die Beweislast dafür, dass die Erfül
lung des Anspruchs nicht nach Absatz 1 verboten ist. 

(3) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten 
Personen, Organisationen und Einrichtungen auf gerichtliche Überprü
fung der Rechtmäßigkeit der Nichterfüllung vertraglicher Pflichten nach 
dieser Verordnung. 

▼M1 

Artikel 12 

Es ist verboten, wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten teilzunehmen, 
mit denen die Umgehung der in den Artikeln 2, 2a, 3a, 4 oder 5 
genannten Verbote bezweckt oder bewirkt wird, einschließlich durch 
Handeln anstelle einer der Organisationen gemäß Artikel 5, oder durch 
die Inanspruchnahme der Ausnahme nach Artikel 5 Absatz 3 zur Fi
nanzierung einer Organisationen nach Artikel 5. 

▼B 

Artikel 13 

Diese Verordnung gilt 

a) im Gebiet der Union; 

b) an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Gerichtsbarkeit eines 
Mitgliedstaats unterliegen; 

▼B 

2014R0833 — DE — 06.12.2014 — 002.001 — 14



 

c) für Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besit
zen, innerhalb und außerhalb des Gebiets der Union; 

d) für nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete oder eingetra
gene juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen inner
halb und außerhalb des Gebiets der Union; 

e) für juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen in Bezug 
auf Geschäfte, die ganz oder teilweise in der Union getätigt werden. 

Artikel 11 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B 
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ANHANG I 

Websites mit Informationen über die zuständigen Behörden und Anschrift 
für Notifikationen an die Europäische Kommission 

(1) Informationen über die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

BELGIEN 

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BULGARIEN 

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html 

TSCHECHISCHE REPUBLIK 

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DÄNEMARK 

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ 

DEUTSCHLAND 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht, 
did=404888.html 

ESTLAND 

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive- 
measures 

IRLAND 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPANIEN 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/ 
GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS% 
20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf 

FRANKREICH 

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

KROATIEN 

http://www.mvep.hr/sankcije 

ITALIEN 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

ZYPERN 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LETTLAND 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITAUEN 

http://www.urm.lt/sanctions 

▼B 
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LUXEMBURG 

http://www.mae.lu/sanctions 

UNGARN 

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT -ET-szankcios- 
tajekoztato.pdf 

ΜΑLTA 

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/ 
Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/ 
Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx 

NIEDERLANDE 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties 

ÖSTERREICH 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLEN 

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL 

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios- 
estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas- 
restritivas.aspx 

RUMÄNIEN 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOWENIEN 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_ 
politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 

SLOWAKEI 

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINNLAND 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SCHWEDEN 

http://www.ud.se/sanktioner 

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

(2) Anschrift für Notifikationen an die Europäische Kommission: 

European Commission 
Service for Foreign Policy Instruments (FPI) 
EEAS 02/309 
1049 Brussels 
BELGIUM 
E-Mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 

▼B 
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ANHANG II 

▼M2 
Liste der in Artikel 3 genannten Güter ersetzt 

▼B 

KN-Code Warenbezeichnung 

7304 11 00 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht ros
tendem Stahl 

7304 19 10 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder 
Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von 168,3 mm oder weniger (ausgenommen Waren aus nicht 
rostendem Stahl oder aus Gusseisen) 

7304 19 30 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder 
Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm (ausgenommen Waren 
aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen) 

7304 19 90 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder 
Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm (ausgenommen Waren aus nicht 
rostendem Stahl oder aus Gusseisen) 

7304 22 00 Bohrgestänge, nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder 
Gas verwendeten Art 

7304 23 00 Bohrgestänge, nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus 
Eisen oder Stahl (ausgenommen Waren aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen) 

7304 29 10 Futterrohre und Steigrohre, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, 
aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von 168,3 mm oder weniger (ausgenommen 
Waren aus Gusseisen) 

7304 29 30 Futterrohre und Steigrohre, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, 
aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm 
(ausgenommen Waren aus Gusseisen) 

7304 29 90 Futterrohre und Steigrohre, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, 
aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm (ausgenommen 
Waren aus Gusseisen) 

7305 11 00 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), mit kreisförmigem Quer
schnitt und einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm, aus Eisen oder Stahl, mit ver
decktem Lichtbogen längsnahtgeschweißt 

7305 12 00 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), mit kreisförmigem Quer
schnitt und einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm, aus Eisen oder Stahl, mit Licht
bogen längsnahtgeschweißt (ausgenommen mit verdecktem Lichtbogen längsnahtgeschweißte Er
zeugnisse) 

7305 19 00 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), mit kreisförmigem Quer
schnitt und einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen 
aus Eisen oder Stahl (ausgenommen mit Lichtbogen längsnahtgeschweißte Erzeugnisse) 

7305 20 00 Futterrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing), mit kreisförmigem 
Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeug
nissen aus Eisen oder Stahl 

7306 11 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachge
walzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von 406,4 mm 
oder weniger 

7306 19 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachge
walzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von 406,4 mm oder 
weniger (ausgenommen Waren aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen) 

7306 21 00 Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing und 
tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren 
Durchmesser von 406,4 mm oder weniger 

▼B 
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KN-Code Warenbezeichnung 

7306 29 00 Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing und 
tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren 
Durchmesser von 406,4 mm oder weniger (ausgenommen Waren aus nicht rostendem Stahl oder 
aus Gusseisen) 

8207 13 00 Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge, auswechselbar, mit arbeitenden Teilen aus gesinterten 
Metallcarbiden oder Cermets 

8207 19 10 Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge, auswechselbar, mit arbeitenden Teilen aus Diamant oder 
agglomeriertem Diamant 

▼M2 

ex 8413 50 Oszillierende Verdrängerpumpen für Flüssigkeiten, mit Motorantrieb und mit einer maximalen För
derleistung von mehr als 18 m 3 /h und einem Höchstreglerdruck von mehr als 40 bar, besonders 
konstruiert zum Einpumpen von Bohrschlämmen und/oder Zement in Erdölbohrlöcher. 

ex 8413 60 Rotierende Verdrängerpumpen für Flüssigkeiten, mit Motorantrieb und mit einer maximalen För
derleistung von mehr als 18 m 3 /h und einem Höchstreglerdruck von mehr als 40 bar, besonders 
konstruiert zum Einpumpen von Bohrschlämmen und/oder Zement in Erdölbohrlöcher. 

▼B 

8413 82 00 Hebewerke für Flüssigkeiten (ausgenommen Pumpen) 

8413 92 00 Teile von Hebewerken für Flüssigkeiten, a. n. g. 

8430 49 00 Bohrmaschinen und Tiefbohrgeräte zum Bohren des Bodens oder zum Abbauen von Mineralien 
oder Erzen, nicht selbstfahrend und nicht hydraulisch (ausgenommen Tunnelbohrmaschinen und 
andere Streckenvortriebsmaschinen sowie von Hand zu führende Werkzeuge) 

▼M2 

ex 8431 39 00 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für auf Ölfeldern eingesetzte Maschinen, Ap
parate und Geräte der Position 8428 bestimmt 

ex 8431 43 00 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für auf Ölfeldern eingesetzte Maschinen, Ap
parate und Geräte der Unterposition 8430 41 oder 8430 49 bestimmt 

ex 8431 49 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für auf Ölfeldern eingesetzte Maschinen, Ap
parate und Geräte der Positionen 8426, 8429 und 8430 bestimmt 

▼B 

8705 20 00 Kraftfahrzeuge mit Bohrturm zum Tiefbohren 

8905 20 00 Schwimmende oder tauchende Bohr– oder Förderplattformen 

8905 90 10 Feuerschiffe, Feuerlöschschiffe, Schwimmkrane und andere Wasserfahrzeuge, bei denen das Fahren 
im Vergleich zu ihrer Hauptfunktion von untergeordneter Bedeutung ist, für die Seeschifffahrt 
(ausgenommen Schwimmbagger, schwimmende oder tauchende Bohr- oder Förderplattformen; Fi
schereifahrzeuge und Kriegsschiffe) 

▼B 
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ANHANG III 

Verzeichnis der Institute gemäß Artikel 5 Buchstabe a 

1. SBERBANK 

2. VTB BANK 

3. GAZPROMBANK 

4. VNESHECONOMBANK (VEB) 

5. ROSSELKHOZBANK 

▼B 

2014R0833 — DE — 06.12.2014 — 002.001 — 20



 

ANHANG IV 

Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und 
Einrichtungen nach Artikel 2a 

JSC Sirius 

OJSC Stankoinstrument 

OAO JSC Chemcomposite 

JSC Kalashnikov 

JSC Tula Arms Plant 

NPK Technologii Maschinostrojenija 

OAO Wysokototschnye Kompleksi 

OAO Almaz Antey 

OAO NPO Bazalt 

▼M2 
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ANHANG V 

Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikel 5 
Absatz 2 Buchstabe a 

OPK OBORONPROM 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION 

URALVAGONZAVOD 

▼M1 
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ANHANG VI 

Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikel 5 
Absatz 2 Buchstabe b 

ROSNEFT 

TRANSNEFT 

GAZPROM NEFT 

▼M1 
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